
Fax: 07221 806-166 oder E-Mail: corona@sinzheim.de 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Antrag auf Erteilung  
einer Absonderungsbescheinigung nach § 7 Abs. 1 Corona VO – Absonderung 

 

1. Angaben zur Person 

Name Vorname 

Geburtsdatum Geburtsort 

Anschrift 

Telefon E-Mail 

 

Freitestung für positiv getestete, geimpfte Personen nach § 3 Abs. 4 CoronaVO Absonderung  

 ja 

 nach 7 Tagen Schnelltest 

 Vollständiger Impfschutz besteht 

 Während des gesamten Absonderungszeitraums hatte ich keine 

    typischen Symptome einer Infektion mit dem Corona-Virus  

    (Husten, Fieber, Schnupfen, Störungen Geruch/Geschmack) 

 nein 

 

WICHTIG Bitte fügen Sie Ihre Testergebnisse zur Feststellung diesem Dokument an, damit Ihr 

Antrag bearbeitet werden kann. 

2. Angaben zur Absonderung 

Beginn der Absonderung 

 Positiv getestete Person  Kontaktperson  Haushaltsangehöriger 

Hinweis: Kontaktpersonen und Haushaltsangehörige, die vollständig geimpft oder genesen sind (bis max. 3 Monate 
nach Infektion bzw. Impfung), sowie mit Auffrischungsimpfung unterliegen keiner Absonderungspflicht und erhalten 
keine Absonderungsbescheinigung.  

 

Freitestung für Kontaktpersonen und Haushaltsangehörige nach § 4 Abs. 5 CoronaVO Absonderung  

 ja 

 nach 7 Tagen Schnelltest          Kinder u. Schüler nach 5 Tagen 

 nein 

 
 
Gemeinde Sinzheim 
Ordnungsamt / Corona 
Marktplatz 1 
76547 Sinzheim 
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